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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1991

Norm

StGB §180 Abs1 Z2

Rechtssatz

Bei Einwirkungen auf einen Fischteich mit einer Ober3ächenausdehnung von zirka zweitausenddreihundert

Quadratmeter sowie auf dessen Zu3uß und Ab3uß, der seinerseits wieder in einen anderen Fischteich und von dort in

einen Bach und in ein weiteres 3ießendes Gewässer führt, kann eine Gefahr für den Tierbestand oder P3anzenbestand

in einem größeren Gebiet entstehen.
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